
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Junge Union Deutschlands - Bezirksverband Elbe-Weser 

Bezirksverband Elbe-Weser 

 

 

Beschluss des Bezirkstages 2005 in Verden 

 

Änderung der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der gültigen Fassung 
 
Die Junge Union Elbe-Weser fordert die Änderung des § 61 IV NGO wie folgt: 
 
 
Streiche: „Wählbar ist, wer am Wahltag das 23., aber noch nicht das 65. Lebensjahr 
vollendet hat, nach § 35 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 wählbar und nicht nach § 35 Abs. 2 
von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist und die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit 
für die freiheitlich demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland eintritt.“ 
 
Setze: „Wählbar ist, wer am Wahltag das 23., aber noch nicht das 65. Lebensjahr 
vollendet hat, nach § 35 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 wählbar und nicht nach § 35 Abs. 2 
von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist und die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit 
für die freiheitlich demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland eintritt und seinen 1. Wohnsitz in der Gemeinde hat.“ 
 
 

 

 

 

 

 


